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Situation 

Für das o.a. Bauvorhaben wurden durch unser Büro eine Baugrunduntersuchung 

(Auftragsnummer 9564.1), eine Altlastenuntersuchung (Auftragsnummer 9564.2) und 

eine Deklarationsuntersuchung (Auftragsnummer 9564.3) durchgeführt. Für die Be-

urteilung der Entsorgungs- beziehungsweise Verwertungsmöglichkeiten wurden da-

bei die beiden Mischproben 9564/MP1 und 9564/MP 2 auf die Parameter nach LAGA-

Boden 2004 sowie die Ergänzungsparameter nach Deponieverordnung 2009/2013 

analysiert. Entsprechend dem o.a. Deklarationsgutachten sind beide Proben gemäß 

LAGA-Boden wegen des TOC- und des Sulfatgehaltes in die Zuordnungsklasse Z 2 

einzustufen. Bei der Mischprobe 9564/MP 2 waren darüber hinaus auch die PAK- und 

die Benzo(a)pyren-Belastungen maßgebend.  

Bei einer Deponierung des Aushubmaterials führte der TOC-Gehalt zu einer Einord-

nung in die Deponieklasse DK II. 

Unser Büro wurde daher mit einer Ergänzungsuntersuchung der beiden vorgenann-

ten Mischproben auf die Atmungsaktivität (AT4) sowie den Brennwert (Ho) beauftragt. 

Wenn dabei die Grenzwerte eingehalten werden, kann mit Zustimmung der Behörde 
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eine Einstufung als DK 0-Material erfolgen. Bei der Probe 9564/MP 2 war darüber 

hinaus eine Nachuntersuchung des Fluoridgehaltes erforderlich. 

Analysenergebnisse  

Die chemischen Analysen erfolgten durch die zertifizierte Laborgruppe Eurofins Um-

welt West GmbH in Wesseling. Der Prüfbericht ist als Anlage 1 diesem Ergebnisbe-

richt beigefügt. Dieser ist zusammen mit den bereits vorliegenden Prüfberichten und 

den Probenahme- sowie den Laborprotokollen den Entsorgungsunternehmen vorzu-

legen. 

Die Ergebnisse der Nachanalysen sind in der nachfolgenden Tabelle 1 zusammen-

gestellt. 

Tabelle 1: Ergebnisse der chemischen Analytik im Feststoff und Eluat  

Parameter Einheit 9564/MP 1 9564/MP 2 

Feststoff 

Trockensubstanz % 83,2 84,4 

pH-Wert (CaCl2) - 6,3 7,9 

Brennwert (Ho) kJ/kg TS 239 < 200 

AT4 mg O2/g TS 0,1 0,1 

Eluat 

Fluorid mg/l - 0,30 

 

Beurteilung der Untersuchungsergebnisse  

Bei der Nachuntersuchung der Mischprobe 9564/MP 2 ergab sich für Fluorid im Eluat 

ein Wert von 0,30 mg/l. Weiterhin werden die Grenzwerte für AT4 und Ho sowie für 

DOC eingehalten, so dass die Einstufung als DK 0 zulässig ist.  

Die Grenzwerte für Atmungsaktivität, Brennwert und den gelösten organischen Koh-

lenstoff werden in der Mischprobe 9564/MP 1 ebenfalls eingehalten. Allerdings wurde 

bei der Nachuntersuchung der pH-Wert im Feststoff mit 6,3 festgestellt. Dieser liegt 

damit deutlich unterhalb des erforderlichen Mindestwertes von 6,8. Die Ergebnisse 
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sind daher nicht eindeutig. Eine Einstufung als DK 0-Material ist damit nicht zu erbrin-

gen. Die Einstufung in die Deponieklasse DK 2 bleibt  bestehen.  

Eine Reduzierung der Deponieklasse wäre auf der Grundlage der jetzigen Ergebnisse 

gegebenenfalls durch Untersuchung der Gasbildungsrate (GB21) oder den Nachweis 

von elementarem Kohlenstoff möglich.  

 

 

Dipl.-Ing. E. Mohr   

 






